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Bekanntmachung.
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Auf Grund einer Ermächtigung des Bundesrats gebe ich bekannt, daß die nachstehend

abgedruckten Anderungen und Ergänzungen des Warenverzeichnisses zum Zolltarif und der Anleitung

für die Zollabfertigung mit dem 17. Juli 1911 in Wirksamkeit treten.

Berlin, den 16. Juli 1811.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Kühn.
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Anderungen und Ergänzungen
des Warenverzeichnisses zum Bolltarif und der Anleitung für die Zollabfertigung.

I. Warenverzeichnis zum Zolltarif.

1. In dem Stichwort „Abfälle“ ist hinter der vierten Zeile der Ziffer 25b einzuschalten:
„Topfibacs ron Japamcchs (Sumachecachs) und 2zerbrochene nicht melr verwend-

bare Waren aus solchem Wachs.. . . . . ... ·...... — 010«.

2. Das Stichwort „Agar-Agar“ erhält folgende Fassung:

„Agar-Agar (japanische Pflanzengelatine, Kanten, eine Art unechte
Hausenblase) #. 143 10

v frei“.

3. In den nachstehend aufgeführten Stichworten ist aufzunehmen, und zwar:

a) der Hinweis „S. auch die Pertragsbestimmung in Zibrr Sa 1 bei Papie-- und Bappwaren.“

in den Stichworten: „Augenschirme — hinter Ziffer 1 Abs. 1 —
„Lampenschirme“ —hinter Ziffer 1a —,

„Laternen“ — hinter Ziffer 13 —,

„Schirme“—hinter Ziffer 4 Abs. 1 —;

P) der Hinweis „S. qatech die Verfragsbestimmungen inm ifer 24 bei Holzbtbaren.“

in den Stichworten: „Backformen“ — am Schlusse —,

„Boulearbeiten“ — am Schlusse —,

„Butterformen“ —hinter Ziffer 2 —

„Dominospiele usw.“ — hinter Abfs. 1 —,
„Falzbeine“ — hinter Ziffer 1 Abs. 1 —

„Furniere“ — hinter Abs. 3 —,

„Holzadern“ — am Schlusse —,

„Kämme“ — hinter Ziffer 44 —,

„Model“ — hinter Ziffer 1 —

„Mundstücke“ — hinter Ziffer la —,

„Paneele“ — hinter Abs. 3 —

„Schalen“ —hinter Absl. 2 des zweiten Stichworts —,

„Wandbekleidungsplatten“—hinter Ziffer 2 Abs. 3 —
c) der Hinweis „§. auch die Fertzagsbestimmungen in Sisher 2a 3 bei Kiarpfertcaren 9 in Disfer 2b

bei Messingicaren.“

in den Stichworten: „Beschläge“ — hinter Ziffer 3b 2 —,

„Bleistifthalter“ — hinter Ziffer 2 Abf. 2 —,

„Bügel“—hinter Ziffer Z3b 3 —
„Federhalter ufw.“ —hinter Ziffer 25 Abs. 2 —,

„Gewichte“ — hinter Ziffer 56 —,
„Gitter“ — hinter Zi er 30 —
„Glocken“ — hinter Ziffer 26 —,
„Hähne“—hinter Ziffer 2b 2 —

„Haspeln“ —hinter Ziffer 20 —,
„Hecheln“ —hinter Ziffer 2 Abf. 2 —,
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„Hestell — hinter Ziffer 2 Abs. 2 —,
„Kämme“ — hinter Ziffer 4b Abs. 2 —,

„Klingeln“ — hinter Ziffer 14 —,

„Lineale“ — hinter Ziffer 2 —,

„Mörser“ — hinter Ziffer 1c Abs. 2 —,

„Nadeln“ — hinter Ziffer 2b Abs. 2 —,

„Osen“ — hinter Ziffer 2 Abs. 2 —,
„Petschafte“ — hinter Abs. 2 —, · .

„Reit= und Fahrgeschirrteile“ — hinter Ziffer 2 Abs. 2 —,

„Ringe“ — hinter Ziffer 5b Abs. 2 —,

„Röhren“ — hinter Ziffer 19 Abs. 2 —,

„Schirmgestelle“ — hinter Ziffer 2 Abs. 2 —,

„Schnallen“ — hinter Ziffer 2 Abs. 2 —,

„Schrauben“ — hinter Ziffer 2 Abs. 3 —,
„Tabakpfeifenbeschläge“ — hinter Ziffer 2 Abs. 2 —,

„Wagen (Wiegevorrichtungen)“ — hinter Ziffer 2b Abs. 2 —,
„Wageschalen“ — hinter Ziffer 3a Abs. 2 —, .

,,Walzen«——hinter8iffer2b1Abs.2—.;

d)derHinweis»s.a-«cbdieVertragsbestdmmwnginZifesäasheäKwpfcywcøkm.«
in den Stichworten: „Buchstaben“ — hinter Abs. 1 —,

„Drahtgeflechte“ — hinter Ziffer 25 —,

„Ketten“ —hinter Ziffer 4b Abs. 2 —,

„Siebböden“ —hinter Ziffer 2 —,

„Stecknadeln“ — hinter Ziffer 2 Abs. 2 —,

„Weberblätter usw.“ — hinter Ziffer 4 —.

 In dem Stichwort „Bänder“ ist der Ziffer 5 folgender Hinweis anzufügen:

„S. auch die Anmerkung zu Strohgeflechte.“

In dem Stichwort „Blasen, tierische“ ist der Ziffer 1 folgende Vertragsbestimmung hinzuzufügen:
„4gar-Agar Capanische Pflunzengelatine, Kanten, eine 4rt #cechte Hausenblase) M +—.

Hinter dem Stichwort „Binsenhüte“ ist als neues Stichwort aufzunehmen:

„Binsenmatten:
grobe, roh, gefärbt, gebeizt oder gefirißt 589 3
andere als grobe, auch mit Unterlagen aus Gespinstwaren oder Filz 589 24

andere als grobe, im Stick oder abgepabtt. .. — 5 12“.

mIn dem Stichwort „Fußdecken“ erhält der Hinweis folgende Fassung:

„S. auch JFußbodendecken, Fußbodenteppiche und Matten sowie die Anmerkung 2 zu
Sparterie.“

 In dem Stichwort „Geflechte“ erhält der Hinweis hinter Ziffer 5b folgende Fassung:

„S. auch Sparterie und die Anmerkung zu Strohgeflechte."

In dem Stichwort „Gespinstwaren“ ist in der dritten Zeile des Hinweises am Schlusse der An-
merkung 6 hinter „Geroche“ einzuschalten:

„ „ die Anmerkung eu Tascehentuücher“.

In dem Stichwort „Gewebe“ ist der Ziffer 1a folgende Anmerkung anzufügen:
„Anmerkung æzu la. Unter Nr. 401 fallen auch Habutaegewebe von der Art der hinterlegten Muster

(ungemusterte faffbindege Gesbebe ganz aus Seide des Maulbeerspinners, ohne jede Beimischum
von kuünstlicher Seide, von Florettseide oder von Seide des Eichenspinners, und beiderseitig mit festen

Kanten gerebt, roh, auch abgekocht sgebleicht] und gebugelf sscalandriert) im Geivichte von wenigstens
3 Momme duf die Randelstbliche Gewebeeinheit O.“
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In demselben Stichwort erhält die Ziffer 1d folgende Fassung:

„d) dichte Gewebe, nicht unter die vorstehende Ziffer 1a bis c fallend:
ganz aus Seide. . .. 405 800

Taschenfuche atesNahutaegeroche len in de Vrfragschmerkung.eu Vr. #401
bereichneren Art (G. die An#er###ng zu der vorstehenden Shfer 1la) v 400

andere hierher gehörige Geuwebe. . . . . —"12450

teilweiseausSeide... 405 450
— v 560

Anmerkung zu 14. Habutgetoschentucher der vorbezeichmefen Art tcerden verfragsmabig micher als bestickt
angesehen, toenm die Stickerei noch einer Richtteng in ebr als die Fläche eines Gevierts von 6 ch

Seitenlange bedeckt.“

In demselben Stichwort ist dem letzten Absatz der Allgemeinen Anmerkung 4 zu Ziffer 1
bis 10 anzufügen:

„ Wegen der- Habutacgeuebe und der Taschentiicher aus diesen s. die Anmerkung zu der vorstehenden
Eisfe- a soie die vorstchende Zier 1d.“

In demselben Stichwort ist in der Allgemeinen Anmerkung 11 zu Ziffer 1 bis 10 dem fünften
Absatz am Schlusse der Hinweis anzufügen:

„S. auch Taschentücher (Ziser 2 und Ammerkung).“

In dem Stichwort „Goldleisten“ ist in Ziffer 1 der Vertragssatz „5 30“ zu streichen und dafür zu setzen

„mit Japanischem Lack (uruski) Fein bemalt, vergoldet, versilbert, bronæiert oder lachkiert v 20
andere hierher gehörige Goldleisten v s0.

Hinter dem Stichwort „Haarwild“ ist als neues Stichwort aufzunehmen:
„Habutaegewebe (eine Art Seidengewebe) s. die Anmerkung zu 1 a sowie Ziffer 1d

bei Gewebe.“

Das Stichwort „Hausenblase“ ist durch Anfügung folgender Vertragsbestimmung zu ergänzen:
„49% 49a Japanische Planzengelafine, Kanten, eine Art unechte Hausenblase) O — u frei“.

Dem Stichwort „Holzleisten“ ist am Schlusse der Ziffer 1b folgende Anmerkung hinzuzufügen:
„Anmerbung zu 15. Die m vorstehenden Zi##ern 151 Abs. 1 und 162 bezeichneten Holæleisten umter-

liegen, wenn sie mit japonischem Lack (urushi) lachiert oder damit vergoldet, versilbert, bronæiert oder
fein bemalt sind, vertragsmäßig einem Zollsatae vou 20 Ur 1 de.“

Das Stichwort „Holzwaren“ ist, wie folgt, zu ändern und zu ergänzen:

a) Am Schlusse der Ziffer 241 ist folgende weitere Vertragsbestimmung aufzunehmen:
„andere Rieer pehörige seine Holzibaren, Mik Japanischem Lack (uurtessi) lachiert) — 12.20“.

b) Die Vertragsbestimmung in Ziffer 24 3 erhält nachstehende Fassung:
„mit japanischem Lack (urushi) lackierte oder damit fein bemalte, vergoldete,

versilberte oder bronaierte Holeiwaren (mif 48#ahme der vorstehend in
Zisfer 202 genannten Holæleisten).. .. — 5 20

andere hierher gehörige Waren mit Ausnahme der Holamosair — v 30“.

Das Stichwort „Japanwachs“ erhält folgende Fassung:

„Japanwachs (Sumachwachs, eine Art Pflanzenwachs)in natürlichem Zustand, auch gereinigt . .. . 73 10
5 6

zubereitet (gebleicht, gefärbt, in Täfelchen oder Kugelngeformt usw. ),auch mit anderen Stoffen versetzt 247 15
æubereitet (gebleicht, gefürbt, in Tfelchen oder Kigeln gefor mi #10 J. . — 2210«.

In dem Stichwort „Kupferwaren“ ist der Ziffer 2a 3 folgende Bestimmung hinzuzufügen:
„hierher gehörige Waren aus Kupfer, mit japanischem Lack (mrtesbii) lachierrt. —23.

Das Stichwort „Lineale“ ist, wie folgt, zu ändern und zu ergänzen:
a) In Ziffer 3b 1 ist der Vertragssatz „v 30“ zu streichen und durch folgende Bestimmung zuersetzen

„mit japanischem Lack (urushi) lachierte oder damit fein bemalte, vengoldete
v 20

v 30.

versilberte oder bronæzierte
andere

b) Der Ziffer 352 sst nachstehende Vertragsbesimmung zfigen
„mit japanischem Lack (m###usi) kachiert —— I26“.
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In dem Stichwort „Löffel“ ist in Abs. 1 der Ziffer 3b der Vertragssatz „#r 30“ zu streichen und
dafür zu setzen:

„mit japanischem Lack (urushi) fein bemalt, vergoldet, bersilbert oder bronziertk —
anckere hierher gehörige feine Lòsfel.

In demselben Stichwort ist am Schlusse der Ziffer 3b *
„mit japanischem Lack (urushi) lackiert.. .. 1 — 1 r. 20“.

In dem Stichwort „Luxusgegenstände“ ist der Zifer 4 anzufügen:

„mit japanischem Lack uuoli) lackiert oder damit fein bemalt,vergolaet, versilbertoder bronzierk — v AW.

In dem Stichwort „Masken“ ist amn Schlusse der Zifer.4 einzuschalten:

„Mäat Japanischem Lock (uuse) lackiert oder damit fein bemalt, vergoldet,versilbert .oder bronaiert... . — 20“.

In dem Stichwort „Matten“ ist dem zweiten Absas der Ziffer 1 vor dem Hinweise folgende
Vertragsbestimmung anzufügen:

„Binsenmatten, andere als grobe, im Stück oder abgepaßt. . . 1 — 19 12“.

Das Stichwort „Messingwaren“ ist am Schlusse der Ziffer 2b durch folgende Vertragsbestimmung

zu ergänzen:

„Merher geörige Waren ates gegossenem Mess, mit japanischem Lack (/u Jlackiert

Das Stichwort „Möbel * “ ist, wie folgt, zu ändern und zu ergänzen:
a) In Ziffer 2a 4 ist hinter der Vertragsbestimmung zu Abs. 1 nachstehende weitere Ver-

tragsbestimmung aufzunehmen:
„andere Möbel und Möbelteile aus Holæ, mit japanischem Lack (uvushi) lackiert — 1220“.

b) In derselben Ziffer ist am Schlusse vor der Anmerkung der Vertragssatz vv 30“ zu
streichen und dafür zu setzen:

„mit japanischem Lack (urushi) lackiert oder damit fein bemalt, vergoldet,
versilbert oder bronziert .. ....... ..

v 20

v 30.

— v 26“.

v 20

v 30.andere

In dem Stichwort „Nadeln ist der giffer 2d folgende Anmerkung anzufügen:
„Anmerlung zu 24. Nadeln as Holz, die mit Fapanischem Lack (urutsi) lachiert oder damit fein bemal“,

vergoldet, versilbert ocker bronsier! sindd, unterliegen vertragsmßig einem Sollsatze von 20 AM fuir 1 de.“

In dem Stichwort „Papier= und Pappwaren“ ist die Ziffer 8à 1 am Schlusse durch folgende
Vertragsbestimmung zu ergänzen:

„Merder gehérige Waren, mit Japanischem Lach r*ie lackiert oder damit fein
bemalt, vergoldet, versilbert oder bronziert. .. . ....... — OW«

In dem Stichwort „Perlen“ ist hinter der Ziffer 3e 2 folgende Anmerkung einzuschalten:
„ ä4Mer# zu 3e 1 und 2. Perien aus Holsz, die mit Japanischem Lack (uruski) fein bemalkt, ver-goldet,

versilbert, bronæiert oder lackiert sind, unterliegen verfragsmiabio einem Zollsatæe von 20 für 1 de.“

Das Stichwort „Rahmen“ ist, wie folgt, zu ändern und zu ergänzen:

a) Am Schlusse der Ziffer 16 1 ist als Vertragsbestimmung einzuschalten:
„mit Japamischem Lack (urush#) lackierk I —-I-».20«

b) In Ziffer 1c 3 ist am Schlusse der Vertragssatz „v 30 zu streichen und durch folgende

Bestimmung zu ersetzen:
„alle mit Jjapanischem Lack (urtshi) kackierten ocder damit Fein bemalten, ver-

#tdelen, versilberten oder bronsierken (mier Ausnahme der vorstelend in

Zi##r1 genannten Rahmen aus Goldleisten) ......... — v20
andere ierher gehörige kahmeen ... . — 530“.

fFldem Stichwort „Seile“ ist in dem Hinweis in gifer 7a am Schlusse vor dem Punkte ein-
zufügen:

„sowie die Anmerkung zu Strohgeflechte“.
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34. In dem Stichwort „Stickereien“ ist in der Allgemeinen Anmerkung 5 zu Ziffer 1 dem zweiten
Absatz am Schlusse folgende Vertragsbestimmung anzufügen:

„Taschenf##cher ats Hahbufacgetbeben der m der Verfragsanmebung zu N. 401 bezeichnetfen 4% O werden

verkragsmäaiy nicht ols besticht angeschen, toenm dié Stickerei nach Feiner Kichttng in meir als die
Flache eines Gevierts von 6 cm Seitenlduge bedeckt.“

35. In dem Stichwort „Strohgeflechte“ ist hinter dem Hinweis folgende Anmerkung aufzunehmen:

„Anmerkung. Strohgeflechte, die nur vorgebleicht sind, sind wie ungebleichte zu behandeln.“

36. Dem Stichworte „Strohseile“ ist am Schlusse der, Hinweis anzufügen:
„S. auch die Anmerkung zu Strohgeflechte.“

37. Hinter dem Stichwort „Sumachauszug“ ist als neues Stichwort aufzunehmen:

„Samachwachs (Japanwachs, eine Art Pflanzenwachs):
in natürlichem Zustand, auch gereinigt . 73 10

5 .

zubereitet (gebleicht, gefärbt, in Täfelchen oder Kugeln geformt usw.
auch mit anderen Stoffen versetzt .. 247 15
æaubereitet (gebleicht, gefürbt, in Täfelehen oder Lugeln heformi usib 95 . — 510“.

38. In dem Stichwort „Taschentücher" ist die Ziffer 2, wie folgt, zu fassen:

„2. aus anderen Gespinsten gewebt:

aus Geweben der Nr. 4010 H 405 800

ates bgaegeweben der in der zk eu . 407 bereichneten 4 t
—p.- — v 400

andere " . . .... — " 450

aus anderen Geweben, wie die betreffenden Gewebe. “ «

Der Hinweis bleibt unverändert.

Der Anmerkung ist als zweiter Absatz anzufügen:
„Habutgetaschentcher der in der vorstehenden Zi#er 2 bezeichneten Art (D unterliegen vertragsmßig

einem Zuschlage von 5 v. H. zu dem Zollsatze von 400 füb 1 de, wenn sie mit einfuchen Sumen
ocker eimrelmen Mähten versehen sind.“

39. In dem Stichwort „Teller“ ist der Ziffer 1b am Schlusse folgende Anmerkung anzufügen:
„Aamerkung zu 1b. Feine Rölzer#e Teller, die mif japanischen Lach (#ertsii) Iackiert oder damät Fen

bemalk, veryoldef, versilbert oder bronziert sind, unterliegen verrragsmaotig einem Sollsctze von 20 4
für 1 8

40. In dem Stichwort „Wachs“ sind in Ziffer 8 folgende Vertragsbestimmungen einzufügen:
a) hinter dem ersten Absatz:

„Japamoachs (Su#e#achtbachs) — 95“

b) hinter dem zweiten Aksatz:

„Japantachs (S#machtracks) aubereitet (gebleicht, gesarbt, in Täfelchen oder
Kageln geformtf 1esto.) .. . . ...".......

II. eium für die Zollabfertigung.

In Teil III 109 ist in der ersten Zeile der Ziffer 1 hinter „dicht“ unter Streichung des Bei—
strichs einzufügen:

„sein oder — bei Habutaegerweben — ein Gewicht von wenigstens 3 Momme auf die handelsiibliehe

Geicebeeinheit (12,,2 9 auf 1 m Gewebeffdche) Raben und den inter legten Mustern entsprechen, ferner“.

Berlin, Carl Heymanns Verlag. Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker. in Berlin.
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